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Begriffserklarung / Hinweise

Mit einem Klick auf das Auge gelangen Sie auf das Steuerméppchen,
@ das den betreffenden Abzug fir die Steuerperiode 2024 beim Bund
sowie in allen Kantonen aufzeigt.

Der Steuerrechner ermoglicht die Berechnung des ungefahren
Steuerbetrags.

Dossier Steuerinformationen > Der Link flihrt jeweils zum betreffenden Artikel aus dem Dossier
Steuerinformationen publiziert auf der Internetseite der ESTV.

Fir einen Uberblick iber die geltenden Steuern beim Bund und in den Kantonen siehe Dossier Steuer-
informationen, C. Steuersystem, Geltende Steuern.

Neu im Kantonsblatt

Fur die Besteuerung der natiirlichen Personen

e Die Besteuerung nach dem Aufwand sowie der Link auf das neue Steuermappchen
Besteuerung nach dem Aufwand.



https://www.estv2.admin.ch/stp/ds/c-geltende-steuern-de.pdf
https://www.estv2.admin.ch/stp/sm/aufwand-de-fr.pdf
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Gesetzliche Grundlagen

661.11 Steuergesetz vom 21. Mai 2000 (StG)
661.261 Verordnung vom 18. Oktober 2000 tber die Steuerbefreiung juristischer Personen
(SBV)

661.312.21 Verordnung vom 18. Oktober 2000 tber die Besteuerung nach dem Aufwand
(VBA)

661.312.51 Verordnung vom 12. November 1980 Uber die Unterhalts-, Betriebs- und Verwal-
tungskosten von Grundsticken (VUBV)

661.312.56 Verordnung vom 18. Oktober 2000 tber die Berufskosten (Berufskostenverord-
nung, BKV)

661.312.57 Verordnung vom 18. Oktober 2000 tber den Verlustvortrag bei geschaftlichen Be-
trieben (VV)

661.312.59 Abschreibungsverordnung vom 18. Oktober 2000 (AbV)
415.0 Kirchengesetz vom 16. Marz 1994 (KStG)

Weitere steuerrechtliche Verordnungen und Dekrete sind in der Systematischen Sammlung des
Bernischen Rechts (BSG) publiziert.



https://www.belex.sites.be.ch/app/de/texts_of_law/661.11
https://www.belex.sites.be.ch/app/de/texts_of_law/661.261
https://www.belex.sites.be.ch/app/de/texts_of_law/661.261
https://www.belex.sites.be.ch/app/de/texts_of_law/661.312.21
https://www.belex.sites.be.ch/app/de/texts_of_law/661.312.21
https://www.belex.sites.be.ch/app/de/texts_of_law/661.312.51
https://www.belex.sites.be.ch/app/de/texts_of_law/661.312.51
https://www.belex.sites.be.ch/app/de/texts_of_law/661.312.56
https://www.belex.sites.be.ch/app/de/texts_of_law/661.312.56
https://www.belex.sites.be.ch/app/de/texts_of_law/661.312.57
https://www.belex.sites.be.ch/app/de/texts_of_law/661.312.57
https://www.belex.sites.be.ch/app/de/texts_of_law/661.312.59
https://www.belex.sites.be.ch/app/de/texts_of_law/415.0
https://www.belex.sites.be.ch/
https://www.belex.sites.be.ch/

Kantonsblatt Bern Naturliche Personen

Besteuerung der naturlichen Personen

Art. 1 Abs. 1 Bst. a StG:

" Der Kanton Bern und seine Gemeinden erheben nach Massgabe dieses Gesetzes die folgenden direk-
ten Steuern:

a eine Einkommens- und Vermdgenssteuer von den natirlichen Personen,

Einkommenssteuer
(Art. 19 — 45 StG)
Dossier Steuerinformationen, D. Einzelne Steuern, Einkommenssteuer natlrlicher Personen

Dossier Steuerinformationen, D. Einzelne Steuern, Besteuerung bei selbststindiger Erwerbstatigkeit
Dossier Steuerinformationen, F. Steuerprobleme, Besteuerung der Eigenmietwerte

Einkiinfte
(Art. 19 — 28 StG)

Zum Bruttogesamteinkommen gehdren das Einkommen aus selbststandiger oder unselbststandiger Ta-
tigkeit, das Ersatz- oder Nebeneinkommen, die Vermdgensertrage aus beweglichem und unbewegli-
chem Vermogen, die Kapitalabfindungen aus Vorsorge wie auch die Gewinne aus der Teilnahme an
Geldspielen, ferner der Eigenmietwert flir Personen, die ein Eigenheim bewohnen.

Es bestehen folgende kantonale Besonderheiten:

Teilbesteuerung der Einkilinfte aus Beteiligungen des Geschéaftsvermégens D

Art. 21b Abs. 1 StG:

' Dividenden, Gewinnanteile, Liquidationsiiberschiisse und geldwerte Vorteile aus Aktien, Anteilen an
Gesellschaften mit beschrankter Haftung, Genossenschaftsanteilen und Partizipationsscheinen sowie
Gewinne aus der Verausserung solcher Beteiligungsrechte sind nach Abzug des zurechenbaren Auf-
wands im Umfang von 50 Prozent steuerbar, wenn diese Beteiligungsrechte mindestens zehn Prozent
des Grund- oder Stammkapitals einer Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft darstellen.

Teilbesteuerungsverfahren - TaxInfo - Kanton Bern

Einkommen aus Patenten und vergleichbaren Rechten (O

Art. 21c StG:

' Fir das Einkommen aus Patenten und vergleichbaren Rechten bei selbststandiger Erwerbstéatigkeit
sind die Artikel 85a und 85b sinngeméass anwendbar.

Ersatzbeschaffung von beweglichem Anlagevermdgen

Art. 23 Abs. 1 und 2 StG:

1 Beim Ersatz von beweglichem Anlagevermdgen kénnen die stillen Reserven auf ein Ersatzobjekt des
betriebsnotwendigen Anlagevermégens (ibertragen werden; ausgeschlossen ist die Ubertragung auf
Vermdgen ausserhalb der Schweiz.

2 Findet die Ersatzbeschaffung nicht im gleichen Geschaftsjahr statt, so kann im Umfang der stillen Re-
serven eine Ruckstellung gebildet werden. Diese Rickstellung ist innert angemessener Frist zur Ab-
schreibung auf dem Ersatzobjekt zu verwenden oder zu Gunsten der Erfolgsrechnung aufzulésen.

Teilbesteuerung der Einkilinfte aus Beteiligungen des Privatvermdgens (O

Art. 24 Abs. 1a StG:

' Dividenden, Gewinnanteile, Liquidationsiiberschiisse und geldwerte Vorteile aus Aktien, Anteilen an
Gesellschaften mit beschrankter Haftung, Genossenschaftsanteilen und Partizipationsscheinen (ein-
schliesslich Gratisaktien, Gratisnennwerterhéhungen u. dgl.) sind im Umfang von 50 Prozent steuerbar,


https://www.estv2.admin.ch/stp/ds/d-einkommenssteuer-natuerlicher-personen-gesamter-text-de.pdf
https://www.estv2.admin.ch/stp/ds/d-selbstaendige-erwerbstaetigkeit-de.pdf
https://www.estv2.admin.ch/stp/ds/f-besteuerung-eigenmietwerte-de.pdf
https://www.estv2.admin.ch/stp/sm/teilbesteuerung-ev-de-fr.pdf
https://www.taxinfo.sv.fin.be.ch/taxinfo/09d79854-aeeb-4f74-ab35-86d95b7f72ac
https://www.taxinfo.sv.fin.be.ch/taxinfo/09d79854-aeeb-4f74-ab35-86d95b7f72ac
https://www.taxinfo.sv.fin.be.ch/taxinfo/09d79854-aeeb-4f74-ab35-86d95b7f72ac
https://www.estv2.admin.ch/stp/sm/patentbox-np-de-fr.pdf
https://www.estv2.admin.ch/stp/sm/teilbesteuerung-ev-de-fr.pdf
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wenn diese Beteiligungsrechte mindestens zehn Prozent des Grund- oder Stammkapitals einer Kapital-
gesellschaft oder Genossenschaft darstellen.

Eigenmietwert D

Art. 25 Abs. 1 Bst. b, Abs. 2, 2a und 4 StG:

1 Steuerbar sind die Ertrage aus unbeweglichem Vermogen, insbesondere

b der Mietwert von Grundstiicken oder Grundsticksteilen, die der steuerpflichtigen Person auf-
grund von Eigentum oder eines unentgeltlichen Nutzungsrechts fir den Eigengebrauch zur Ver-
fugung stehen,

2 Als Eigengebrauch im Sinne von Absatz 1 Buchstabe b gilt auch die Vermietung an eine nahestehende

Person zu einem Mietzins unter dem Eigenmietwert.

2a Njcht als Eigengebrauch im Sinne von Absatz 1 Buchstabe b gilt der Verbrauch selbst erzeugter Ener-

gie.

4 Die Mietwerte bei Eigengebrauch sind, ausgehend vom ortstiblichen Marktwert, unter Berlicksichtigung

der Férderung von Eigentumsbildung und Selbstvorsorge massvoll festzulegen. Bei Liegenschaften, die

nicht als Wohnsitz dienen, gilt der fiir die direkte Bundessteuer massgebliche Eigenmietwert.

Erlduterungen zum steuerlichen Bewertungssystem von Grundstiicken und Liegenschaften

Einkiinfte aus Vorsorge &

Art. 26 Abs. 1 und 2 StG:

1 Steuerbar sind alle Einkinfte aus der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, aus Einrich-
tungen der beruflichen Vorsorge und aus anerkannten Formen der gebundenen Selbstvorsorge ein-
schliesslich der Kapitalabfindungen und Riickzahlungen von Einlagen, Pramien und Beitragen.

2 Als Einkiinfte aus der beruflichen Vorsorge gelten insbesondere Leistungen aus Vorsorgekassen, aus
Spar- und Gruppenversicherungen sowie aus Freizigigkeitspolicen.

Art. 27 StG:

' Leibrenten sowie Einkiinfte aus Verpfriindung sind zu 40 Prozent steuerbar.*

*Besteuerung von Leibrenten und Verpfrindungen ab dem Steuerjahr 2025 - TaxInfo - Kanton Bern

Steuerfreie Einkiinfte
(Art. 29 StG)

Sold der Milizfeuerwehrleute <&

Art. 29 Abs. 1 Bst. g StG:

" Der Einkommenssteuer sind nicht unterworfen:

g der Sold der Milizfeuerwehrleute bis zum Betrag von jahrlich 5200 Franken fur Dienstleistungen
im Zusammenhang mit der Erfiillung der Kernaufgaben der Feuerwehr (Ubungen, Pikettdienste,
Kurse, Inspektionen und Ernstfalleinsatze zur Rettung, Brandbekédmpfung, allgemeinen Scha-
denwehr, Elementarschadenbewaltigung und dergleichen), wobei Pauschalzulagen fir Kader,
Funktionszulagen sowie Entschadigungen fiir administrative Arbeiten und fiir Dienstleistungen,
welche die Feuerwehr freiwillig erbringt, ausgenommen sind,

Gewinne aus Geldspielen (O

Art. 29 Abs. 1 Bst. m — p StG:
Steuerfrei sind:

m die Gewinne, die in Spielbanken mit Spielbankenspielen erzielt werden, die nach dem Geldspiel-
gesetz vom 29. September 2017 (BGS) zugelassen sind, sofern diese Gewinne nicht aus selbst-
standiger Erwerbstatigkeit stammen,

n die einzelnen Gewinne bis zum Betrag von 1'037'000 Franken aus der Teilnahme an Grossspie-
len, die nach dem BGS zugelassen sind, und aus der Online-Teilnahme an Spielbankenspielen,
die nach dem BGS zugelassen sind,

o) die Gewinne aus Kleinspielen, die nach dem BGS zugelassen sind,

p die einzelnen Gewinne aus Lotterien und Geschicklichkeitsspielen zur Verkaufsférderung, die
nach Artikel 1 Absatz 2 Buchstaben d und e BGS diesem nicht unterstehen, sofern die Grenze
von 1000 Franken nicht tGberschritten wird.

Geldspielgewinne - TaxInfo - Kanton Bern



https://www.estv2.admin.ch/stp/sm/eigenmietwert-de-fr.pdf
https://www.sv.fin.be.ch/content/dam/sv_fin/dokumente/de/wegleitungen/aktuelles_steuerjahr/wl_erl-amtliche-bewertung_de.pdf
https://www.estv2.admin.ch/stp/sm/renten-de-fr.pdf
https://www.taxinfo.sv.fin.be.ch/taxinfo/986d6902-a663-4f35-9ea9-4657b65cead3
https://www.estv2.admin.ch/stp/sm/milizfeuerwehr-de-fr.pdf
https://www.estv2.admin.ch/stp/sm/geldspielgewinne-de-fr.pdf
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2018/795/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2018/795/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2018/795/de
https://www.taxinfo.sv.fin.be.ch/taxinfo/151ec5f4-45b9-4389-8c98-6681dfacc2ce
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Ermittlung des Reineinkommens

Zur Ermittlung des Reineinkommens werden von den gesamten steuerbaren Einklnften die Aufwen-
dungen und allgemeinen Abzige abgezogen.

Abzuge
(Art. 30 — 41 StG)

Aufwendungen
(Art. 30 — 37 StG; BKV; AbV; VUBV)

Geldspielgewinne <&

Art. 30 Abs. 2 und 3 StG:

2 Von den einzelnen Gewinnen aus der Teilnahme an Geldspielen, die nicht nach Artikel 29 Absatz 1
Buchstaben m bis p steuerfrei sind, werden fiinf Prozent, jedoch héchstens 5200 Franken, als Einsatz-
kosten abgezogen.

3 Von den einzelnen Gewinnen aus der Online-Teilnahme an Spielbankenspielen nach Artikel 29 Absatz
1 Buchstabe n werden die vom Online-Spielerkonto abgebuchten Spieleinsatze im Steuerjahr, jedoch
hdéchstens 25'900 Franken, abgezogen.

Homeoffice in Zusammenhang mit den Berufskostenabzligen

Auszug aus TaxInfo: Die heutigen technischen Mdglichkeiten erméglichen ein Arbeiten ausserhalb der
Raumlichkeiten des Arbeitgebers, wodurch neue Arbeitsformen geschaffen werden. Dazu gehdrt auch
das Arbeiten zu Hause im sogenannten Homeoffice.

In diesem Zusammenhang anfallende Kosten werden entweder vom Arbeitgeber getragen oder kénnen
unter bestimmten Umstanden vom Arbeitnehmer steuerlich in Abzug gebracht werden.

Weder im kantonalen Steuergesetz noch im Gesetz der Direkten Bundessteuer gibt es einen eigenen
«Abzug fiir Homeoffice». Vielmehr wird diesen Kosten steuerlich sowohl fir die Kantons- und Gemein-
desteuern als auch fir die Direkte Bundessteuer Rechnung getragen, indem bestimmte durch das
Homeoffice anfallende Kosten als «Ubrige Berufskosten» geltend gemacht werden kénnen:

Hinweis:
Fir Arbeitstage, fiir welche effektive Kosten fiir ein Arbeitszimmer geltend gemacht werden, ist der Ab-
zug fur Fahrkosten und Kosten fiir die auswartige Verpflegung nicht moglich.

Pauschalabzug fur Mehrkosten fiir Verpflegung (O
Abziige bei auswartigem Wochenaufenthalt D

Fahrkosten <&

Art. 31 Abs. 1 Bst. a StG:

1 Als Berufskosten werden abgezogen

a die notwendigen Kosten bis zu einem Maximalbetrag von 7000 Franken fiir Fahrten zwischen
Wohn- und Arbeitsstatte,

Art. 6 Abs. 2 BKV:

2 Die Teilpauschalen bestimmen sich nach den vom Eidgendssischen Finanzdepartement fir die Veran-

lagung der direkten Bundessteuer festgesetzten Ansatzen.

3 Die Teilpauschalen sind angemessen zu kirzen, wenn die unselbststandige Erwerbstatigkeit bloss

wahrend eines Teils des Jahres oder als Teilzeitarbeit ausgelibt wird.

Art. 7 Abs. 1 — 3 und 5 BKV:

1 Als notwendige Kosten fiir Fahrten zwischen Wohn- und Arbeitsstatte konnen bei Benlitzung der 6f-

fentlichen Verkehrsmittel die tatsachlich entstehenden Auslagen abgezogen werden.

2 Bei Benltzung privater Fahrzeuge sind als notwendige Kosten nur die Auslagen abziehbar, die bei

Benutzung der 6ffentlichen Verkehrsmittel anfallen wiirden.

3 Steht kein offentliches Verkehrsmittel zur Verfiigung oder ist dessen Beniitzung objektiv nicht zumut-

bar, so kénnen die Kosten des privaten Fahrzeugs gemass den Teilpauschalen nach Artikel 6 Absatz 2

abgezogen werden.


https://www.estv2.admin.ch/stp/sm/geldspielgewinne-de-fr.pdf
https://www.estv2.admin.ch/stp/sm/mehrkosten-verpflegung-de-fr.pdf
https://www.estv2.admin.ch/stp/sm/auswaertiger-aufenthalt-de-fr.pdf
https://www.estv2.admin.ch/stp/sm/fahrkosten-de-fr.pdf
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5 Die maximal abziehbaren Kosten fiir Fahrten zwischen Wohn- und Arbeitsstétte richten sich nach Arti-
kel 31 Absatz 1 Buchstabe a StG.

Auszug aus dem Anhang zur Berufskostenverordnung EFD:

Abzug fiir die Benltzung eines privaten Fr.
Fahrzeugs (Art. 5 Abs. 2 Bst. b Berufs-

kostenverordnung)

Fahrrader, Motorfahrrader und Motorra- im Jahr 700 -
der mit gelbem Kontrollschild ’
Motorrader mit weissem Kontrollschild pro Fahrkilometer -.40
Autos pro Fahrkilometer -.70

Art. 7a BKV:

" Nutzt die steuerpflichtige Person ein Geschéaftsfahrzeug unentgeltlich fiir Fahrten zwischen Wohn- und
Arbeitsstatte sowie fir weitere private Zwecke,

a gilt pauschal 0,9 Prozent des Fahrzeugpreises als monatliches Einkommen,
b ist ein Abzug von Fahrkosten nach Artikel 7 ausgeschlossen.

2 Ein Abzug der Fahrkosten ist hingegen zuléssig, wenn anstelle der Pauschale nach Absatz 1 der ef-
fektive Wert der privaten Nutzung des Geschéftsfahrzeugs als Einkommen deklariert und im Bordbuch
nachgewiesen wird.

Berufskosten Nebenerwerb <&

Art. 6 Abs. 2 BKV:

2 Die Teilpauschalen bestimmen sich nach den vom Eidgendssischen Finanzdepartement fiir die Veran-
lagung der direkten Bundessteuer festgesetzten Ansatzen.

Art. 13 Abs. 1 BKV:

" Fir die mit einer unselbststandigen Nebenerwerbstatigkeit verbundenen Berufskosten kann eine Teil-
pauschale nach Artikel 6 Absatz 2 abgezogen werden. Der Nachweis hoherer Kosten bleibt vorbehalten.

Auszug aus dem Anhang zur Berufskostenverordnung EFD:
Nebenerwerb (Art. 10):

20 % der Nettoeinkilinfte, min- Fr. 800.-
destens im Jahr

hochstens im Jahr Fr. 2400.-

Ubrige Berufskosten <&

Art. 31 Abs. 2 StG:

2 Fur die Berufskosten nach Absatz 1 Buchstaben a bis ¢ werden Pauschalansatze (Teilpauschalen)
festgelegt. Im Fall von Absatz 1 Buchstaben a und c steht der steuerpflichtigen Person der Nachweis
hoéherer Kosten offen.

Art. 6 Abs. 2 BKV:

2 Die Teilpauschalen bestimmen sich nach den vom Eidgendssischen Finanzdepartement fiir die Veran-
lagung der direkten Bundessteuer festgesetzten Ansatzen.

Art. 9 Abs. 3 BKV:

3 Abziehbar sind die Kosten gemass der Teilpauschale nach Artikel 6 Absatz 2. Der Nachweis hoherer
Kosten bleibt vorbehalten.

Auszug aus dem Anhang zur Berufskostenverordnung EFD:
Ubrige Berufskosten (Art. 7 Abs. 1):

3 % des Nettolohns, mindes- Fr. 2000.-
tens im Jahr
hochstens im Jahr Fr. 4000.-


https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1993/1363_1363_1363/de#annex_u1%2Flvl_2
https://www.estv2.admin.ch/stp/sm/berufskosten-nebenerwerb-de-fr.pdf
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1993/1363_1363_1363/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1993/1363_1363_1363/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1993/1363_1363_1363/de#lvl_u1%2Flvl_1
https://www.estv2.admin.ch/stp/sm/berufskosten-de-fr.pdf
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1993/1363_1363_1363/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1993/1363_1363_1363/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1993/1363_1363_1363/de#app1ahref0
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Beitrage an Berufsverbande bei selbststandiger Erwerbstatigkeit
Art. 32 Abs. 2 Bst. f StG:

2 Dazu gehoren insbesondere:

f die Beitrage an Berufsverbande,

Art. 10 BKV:

T Abziehbar sind die Mitgliederbeitrage an Berufsverbande, sofern die Mitgliedschaft mit der Erwerbsta-
tigkeit in Zusammenhang steht.

Abzug von Forschungs- und Entwicklungsaufwand (O

Art. 32 Abs. 4 StG:

4 Fur den Abzug von Forschungs- und Entwicklungsaufwand bei selbststandiger Erwerbstéatigkeit ist Ar-
tikel 90 Abséatze 3 bis 6 sinngemass anwendbar.

Abschreibungen

Art. 33 Abs. 1 StG:

1 Geschaftsmassig begriindete Abschreibungen von Aktiven sind zuléssig, soweit sie buchméssig oder,
bei vereinfachter Buchfiihrung nach Artikel 957 Absatz 2 OR, in besonderen Abschreibungstabellen aus-

gewiesen sind. Bei Veranlagung nach Ermessen ist der erfahrungsgemassen Wertverminderung Rech-
nung zu tragen.

Art. 13 AbV:

" Neu angeschaffte Wirtschaftsgiiter des mobilen Sachanlagevermogens, mit Ausnahme der Wirt-
schaftsguter nach Artikel 8, dirfen sofort abgeschrieben werden, wenn der ausgewiesene Reingewinn
gegenuber den Vorjahren dadurch nicht wesentlich vermindert wird

2 Eine wesentliche Verminderung liegt insoweit vor, als der ausgewiesene Reingewinn durch die Sofor-
tabschreibung gegeniliber dem Durchschnitt der letzten drei Jahre um mehr als 25 Prozent herabgesetzt
wird.

Sofortabschreibungen - TaxInfo - Kanton Bern

Rucklagen fir kiinftige Forschung und Entwicklung
Art. 34 Abs. 2 StG:

2 Riicklagen zu Lasten der Erfolgsrechnung sind zuléssig fur
a kiinftige Forschung und Entwicklung,

Art. 20 Abs. 1 und 3 AbV:

T Geschéftliche Betriebe dirfen steuerfreie Riicklagen fiir kiinftige, wissenschaftliche oder technische
Forschung und Entwicklung bilden, jedoch pro Jahr héchstens bis zu 10 Prozent des steuerlich mass-
gebenden Reingewinnes.

3 Der Gesamtbestand der Riicklagen fir kiinftige Forschung und Entwicklung darf 20 Prozent des buch-
massigen Eigenkapitals natirlicher Personen beziehungsweise des steuerbaren Kapitals juristischer
Personen nicht tbersteigen.

Ruckstellungen - TaxInfo - Kanton Bern

Verluste aus der Verausserung von Grundstiicken aus dem Geschaftsvermdgen
Art. 35 Abs. 4 StG:

4Verluste aus der Verausserung von Grundstlicken, die zum Geschéftsvermdgen gehoren, sind abzieh-
bar, soweit eine Verrechnung mit Grundstiickgewinnen nicht mdglich ist.

Grundstiickskosten &

Art. 36 StG:

" Bei Grundstlicken im Privatvermogen konnen die Unterhaltskosten, die Versicherungspramien, die Lie-
genschaftssteuern der Gemeinde und die Kosten der Verwaltung durch Dritte abgezogen werden.

'a Abziehbar sind auch Investitionskosten, die dem Energiesparen und dem Umweltschutz dienen. Den
Unterhaltskosten gleichgestellt sind auch die Riickbaukosten im Hinblick auf einen Ersatzneubau.

> Investitionskosten gemass Absatz 1a sind in den zwei nachfolgenden Steuerperioden abziehbar, so-
weit sie in der laufenden Steuerperiode, in welcher die Aufwendungen angefallen sind, steuerlich nicht
vollstéandig berlicksichtigt werden kénnen.


https://www.estv2.admin.ch/stp/sm/zus-abzug-fe-aufwand-np-de-fr.pdf
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1e Zu den Investitionskosten gemass Absatz 1a zahlen auch die Kosten fiir die Installation von Photovol-
taikanlagen und Solarthermieanlagen, die im Rahmen eines Neubaus anfallen.

2 Die steuerpflichtige Person kann fiir Grundstiicke des Privatvermégens anstelle der tatsachlichen Kos-
ten und Pramien einen Pauschalabzug geltend machen.

3 Abziehbar sind ferner die Kosten denkmalpflegerischer Arbeiten, die die steuerpflichtige Person auf-
grund gesetzlicher Vorschriften, im Einvernehmen mit den Behorden oder auf deren Anordnung hin vor-
genommen hat, soweit diese Arbeiten nicht subventioniert sind.

4 Der Regierungsrat regelt das Nahere durch Verordnung und bestimmt die Hohe des Pauschalabzugs.
Art. 5 Abs. 2 und 3 VUBV:
2 Bei den Ubrigen Grundstiicken des Privatvermdgens kann zwischen zwei Abzugsarten gewahlt werden:

a Abzug der tatsachlichen und durch Belege ausgewiesenen Kosten des Unterhalts, des Betriebes
und der Verwaltung;
b anstelle der tatsachlichen Kosten nach Buchstabe a ohne Berlicksichtigung der Liegenschafts-

steuer ein Pauschalabzug von: 10 Prozent des Brutto-Gebaudeertrages, wenn das Gebaude zu
Beginn der Veranlagungsperiode bis zu zehn Jahre alt war, 20 Prozent des Brutto-Gebaudeer-
trages, wenn das Gebaude zu Beginn der Veranlagungsperiode Uber zehn Jahre alt war.

3 Das Wahlrecht ist fiir jedes einzelne Grundstiick gegeben.
Unterhaltskosten - TaxInfo - Kanton Bern
Merkblatt 5 ,Grundsttickkosten®

Allgemeine Abzuge
(Art. 38 StG; BKV)

Versicherungen und Zinsen auf Sparkapitalien (O

Art. 38 Abs. 1 Bst. g StG:
"Von den Einkunften werden abgezogen:

g fiir Beitrage an Krankenkassen, Unfall- und Invalidenversicherung, fiir die private Alters- und Hin-
terbliebenenvorsorge, Lebensversicherung und dergleichen, sowie fiir Zinsen auf Sparkapitalien

1.  fir Verheiratete in rechtlich und tatsachlich ungetrennter Ehe zusammen 4900 Franken,
2.  flr die Gibrigen steuerpflichtigen Personen 2450 Franken,

3.  fir Steuerpflichtige, die keine Beitrdge an Einrichtungen der beruflichen Vorsorge oder an
anerkannte Formen der gebundenen Selbstvorsorge abziehen, erhdht sich der Abzug fir
Verheiratete auf hochstens 7200 Franken und fiir die Gbrigen steuerpflichtigen Personen
auf hochstens 3600 Franken,

4. fur jedes Kind, fur das ein Kinderabzug zulassig ist, kénnen 700 Franken abgezogen wer-
den.

Abzug flr bezahlte Kinderbetreuungskosten D

Art. 38 Abs. 1 Bst. | StG:
"Von den Einkunften werden abgezogen:

I die nachgewiesenen Kosten bis hochstens 16'000 Franken fiir die Drittbetreuung jedes Kindes,
welches das 14. Altersjahr noch nicht vollendet hat und mit der steuerpflichtigen Person, die fir
seinen Unterhalt sorgt, im gleichen Haushalt lebt, soweit diese Kosten in direktem kausalem Zu-
sammenhang mit der Erwerbstatigkeit, Ausbildung oder Erwerbsunfahigkeit der steuerpflichtigen
Person stehen,

Mitgliederbeitrage und Zuwendungen an politische Parteien (O
Art. 38 Abs. 1 Bst. m StG:

"Von den Einkunften werden abgezogen:

m die Mitgliederbeitrdge und Zuwendungen bis zum Gesamtbetrag von 5300 Franken an politische
Parteien, die

1. im Parteienregister nach Artikel 76a des Bundesgesetzes vom 17. Dezember 1976 (ber die
politischen Rechte (BPR) eingetragen sind,

2. in einem kantonalen Parlament vertreten sind oder

3. in einem Kanton bei den letzten Wahlen des kantonalen Parlaments mindestens drei Pro-
zent der Stimmen erreicht haben,
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Abzug der Kosten bei Aus- und Weiterbildung sowie fir Umschulung (O

Art. 38 Abs. 1 Bst. n StG:
"Von den Einkunften werden abgezogen:

n die Kosten der berufsorientierten Aus- und Weiterbildung, einschliesslich Umschulungskosten,
bis zum Gesamtbetrag von 12500 Franken, sofern

1. ein erster Abschluss auf der Sekundarstufe Il vorliegt; oder

2. das 20. Lebensjahr vollendet ist und es sich nicht um die Ausbildungskosten bis zum ersten
Abschluss auf der Sekundarstufe Il handelt.

Zweiverdienerabzug &

Art. 38 Abs. 2 StG:

2 Bei rechtlich und tatsachlich ungetrennter Ehe konnen vom Erwerbseinkommen beider Ehegatten zwei
Prozent, jedoch héchstens 9500 Franken, abgezogen werden,

a wenn beide Ehegatten unabhangig voneinander erwerbstatig sind; dieser Abzug darf unter Be-
rucksichtigung der Gewinnungskosten (Art. 31-35) und der Abzige geméss Absatz 1 Buchsta-
ben d bis f nicht mehr als das kleinere Erwerbseinkommen betragen;

b wenn ein Ehegatte regelmassig und in betrachtlichem Masse im Beruf oder Betrieb des anderen
Ehegatten mitarbeitet.
Art. 4 BKV:

' Bei Mitarbeit eines Ehegatten im Beruf, Geschaft oder Gewerbe des anderen Ehegatten ist ein Berufs-
kostenabzug nur zuldssig, wenn ein Arbeitsverhaltnis besteht und hiertiber mit den Sozialversicherungen
abgerechnet wird.

Weitere allgemeine Abzluge
(Art. 38a StG):

Abzug fir Vergabungen (O

Art. 38a Abs. 1 Bst. a StG:
"Von den Einkinften werden ausserdem abgezogen

a die freiwilligen Leistungen von Geld und anderen Vermdgenswerten an juristische Personen mit
Sitz in der Schweiz, die im Hinblick auf 6ffentliche oder auf ausschliesslich gemeinnitzige Zwecke
von der Steuerpflicht befreit sind, wenn die Zuwendungen im Steuerjahr 100 Franken erreichen,
soweit sie insgesamt 20 Prozent der um die Aufwendungen (Art. 31 bis 38) verminderten Ein-
kiinfte nicht Uibersteigen; ebenso abzugsfahig sind freiwillige Leistungen an Bund, Kanton, Ge-
meinden und deren Anstalten (Art. 83 Abs. 1 Bst. a bis d);

Krankheits- und Unfallkosten <&

Art. 38a Abs. 1 Bst. b StG:
"Von den Einkinften werden ausserdem abgezogen:

b die Krankheits- und Unfallkosten der steuerpflichtigen Person und der von ihr unterhaltenen Per-
sonen, soweit die steuerpflichtige Person die Kosten selber tragt und diese fiinf Prozent der um
die Aufwendungen (Art. 31 bis 38) verminderten Einkunfte Ubersteigen.

1"


https://www.estv2.admin.ch/stp/sm/aus-weiterbildungskosten-de-fr.pdf
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Ermittlung des steuerbaren Einkommens

Das Reineinkommen vermindert um die Sozialabzlige ergibt das steuerbare Einkommen. Dieses dient
als Bemessungsgrundlage fiir die Einkommenssteuer.

Sozialabzlge
(Art. 40 StG)

Allgemeiner Abzug (O

Art. 40 Abs. 1 StG:

' Selbststéndig veranlagte, natiirliche Personen kénnen von ihrem Reineinkommen 5300 Franken ab-
ziehen. Bei rechtlich und tatsachlich ungetrennter Ehe kénnen fur jeden Ehegatten 5300 Franken abge-
zogen werden.

Abzug fir Verheiratete (O

Art. 40 Abs. 1 StG:

' Selbststéndig veranlagte, natiirliche Personen kénnen von ihrem Reineinkommen 5300 Franken ab-
ziehen. Bei rechtlich und tatsachlich ungetrennter Ehe kénnen fur jeden Ehegatten 5300 Franken abge-
zogen werden.

Alleinstehende mit eigenem Haushalt (O

Art. 40 Abs. 2 und 9 StG:

2 Verwitwete, geschiedene oder ledige Personen sowie Ehegatten, die je einen selbststandigen Wohn-
sitz haben oder getrennt veranlagt werden, kénnen weitere 2400 Franken abziehen, sofern sie allein,
mit eigenen Kindern oder unterstitzungsbedirftigen Personen einen selbststandigen Haushalt fihren.
9 Steht einem Elternteil fiir ein gemeinsames volljahriges Kind der Kinderabzug und dem anderen Eltern-
teil der Unterstiitzungsabzug (Abs. 5) zu, kdnnen sie die mit dem Kinderabzug zusammenhangenden
Abzlige ebenfalls je hélftig geltend machen.

Kinderabzug D

Art. 40 Abs. 3 StG:

3 Fur Kinder konnen abgezogen werden:

a 8300 Franken fur jedes minderjdhrige oder in der beruflichen oder schulischen Ausbildung ste-
hende Kind, fir dessen Unterhalt die steuerpflichtige Person sorgt; werden die Eltern getrennt
besteuert, so wird der Kinderabzug halftig aufgeteilt, wenn das Kind unter gemeinsamer elterli-
cher Sorge steht und keine Unterhaltsbeitrage nach Artikel 38 Absatz 1 Buchstabe c fiir das Kind
geltend gemacht werden,

b héchstens weitere 6400 Franken pro Kind bei auswartiger Ausbildung oder fir nachgewiesene
zusatzliche Ausbildungskosten. Im Rahmen dieses Betrags sind die tatsachlichen Mehrkosten zu
bertcksichtigen,

c 1300 Franken pro Kind fiir Alleinstehende (verwitwete, geschiedene oder ledige Personen sowie
getrennt veranlagte Ehegatten), die mit eigenen Kindern, fir die der Abzug nach Buchstabe a
oder Absatz 5 zulassig ist, einen eigenen Haushalt flhren.

Unterstutzungsabzug L)

Art. 40 Abs. 5 StG:

5 Fir Leistungen der steuerpflichtigen Person an unterstiitzungsbedirftige erwerbsunféahige Personen
kdénnen 4800 Franken abgezogen werden, wenn die steuerpflichtige Person mindestens in der Hohe des
Abzugs an deren Unterhalt beitrégt. Der gleiche Abzug ist zuléssig fur Leistungen an Nachkommen und
die Eltern, die dauernd pflegebedurftig oder die auf Kosten der steuerpflichtigen Person in einer Anstalt
oder an einem Pflegeplatz versorgt sind, sowie fur die Mehrkosten, die fur behinderte Nachkommen
entstehen.
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Abzug flr kleinere bis mittlere Einkommen (O

Art. 40 Abs. 6 und 7 StG:

6 Selbststéndig veranlagte natiirliche Personen kénnen 1100 Franken abziehen, sofern ihr anrechenba-
res Einkommen 16'700 Franken nicht Ubersteigt. Fir jedes Kind, fur das der Abzug nach Absatz 3 zu-
Iassig ist, erhoht sich der Abzug um 600 Franken. Pro 2000 Franken Mehreinkommen wird der Abzug
um 150 Franken vermindert. Das anrechenbare Einkommen setzt sich zusammen aus:

a dem steuerbaren Einkommen ohne den Abzug und
b zehn Prozent des steuerbaren Vermdgens.

7 Bei rechtlich und tatsachlich ungetrennter Ehe kdnnen 2200 Franken abgezogen werden, sofern das
anrechenbare Einkommen 22'300 Franken nicht Ubersteigt. Fir jedes Kind, fur das der Abzug nach Ab-
satz 3 zuldssig ist, erhoht sich der Abzug um 600 Franken. Pro 2000 Franken Mehreinkommen wird der
Abzug um 300 Franken vermindert. Das anrechenbare Einkommen richtet sich nach Absatz 6.

Steuerberechnung
(Art. 42 — 45 StG)

Steuertarif
(Art. 42 — 45 StG)

Tarif fiir Verheiratete und Einelternfamilien <&

Art. 42 Abs. 1 StG:

TFlr Ehegatten, die in rechtlich und tatsachlich ungetrennter Ehe leben, sowie fiir verwitwete, gerichtlich
oder tatsachlich getrennt lebende, geschiedene und ledige Steuerpflichtige, die mit Kindern oder unter-
stitzungsbedirftigen Personen im gleichen Haushalt zusammenleben und deren Unterhalt zur Haupt-
sache bestreiten, betragt die Einkommenssteuer:

Tarif Einkommenssteuer - TaxInfo - Kanton Bern

Einfache Steuer in Prozent Zu versteuerndes Einkommen in CHF
1,55 flr die ersten 3300
1,65 flr die weiteren 3300
2,85 fir die weiteren 9800
3,65 fir die weiteren 16'000
3,80 fir die weiteren 26'700
4,30 fur die weiteren 26'700
4,85 flir die weiteren 26'700
5,20 fir die weiteren 26'700
5,70 fir die weiteren 41'400
5,85 fir die weiteren 54'000
5,95 fir die weiteren 54'000
6,20 flr die weiteren 54'000
6,40 flr die weiteren 140'400
6,50 fiir jedes weitere Einkommen

Tarif fur Alleinstehende <&

Art. 42 Abs. 2 StG:
2 Die Einkommenssteuer betragt fiir die tibrigen Steuerpflichtigen:
Tarif Einkommenssteuer - TaxInfo - Kanton Bern

Einfache Steuer in Prozent Zu versteuerndes Einkommen in CHF
1,95 flr die ersten 3300
2,90 flr die weiteren 3300
3,60 fir die weiteren 9800
4,15 fir die weiteren 16'000
4,45 fir die weiteren 26'700
5,00 flr die weiteren 26'700
5,60 flr die weiteren 26'700
5,75 fir die weiteren 26'700
5,90 fir die weiteren 26'700
6,05 flr die weiteren 26'700
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6,15 flr die weiteren 37'400
6,30 flr die weiteren 86'400
6,40 flr die weiteren 151'200
6,50 fiir jedes weitere Einkommen

Liquidationsgewinne (O
Art. 43a StG:

T Wird die selbststandige Erwerbstatigkeit nach dem vollendeten 55. Altersjahr oder wegen Unfahigkeit
zur Weiterfihrung infolge Invaliditat definitiv aufgegeben, so ist die Summe der in den letzten zwei Ge-
schéftsjahren realisierten stillen Reserven getrennt vom Ubrigen Einkommen zu besteuern. Einkaufsbei-
trage gemass Artikel 38 Absatz 1 Buchstabe d sind in erster Linie vom tbrigen Einkommen abziehbar.

2 Die Steuer auf dem Betrag der realisierten stillen Reserven, fiir den die steuerpflichtige Person die
Zulassigkeit eines Einkaufs gemass Artikel 38 Absatz 1 Buchstabe d nachweist, wird zum Tarif fur Kapi-
talleistungen aus Vorsorge nach Artikel 44 berechnet. Fir den daruber hinaus gehenden Liquidations-
gewinn bis zur H6he von insgesamt 265'000 Franken findet der gleiche Tarif Anwendung.

3 Fir die Bestimmung des auf den weiteren Restbetrag der realisierten stillen Reserven anwendbaren
Satzes nach Artikel 42 ist ein Flnftel dieses Restbetrags massgebend.

4 Die Absatze 1 bis 3 gelten sinngemass fiir den Uberlebenden Ehegatten, die anderen Erben und die
Vermachtnisnehmer, sofern sie das tibernommene Unternehmen nicht fortflihren; die steuerliche Ab-
rechnung erfolgt spatestens fiinf Kalenderjahre nach Ablauf des Todesjahres der Erblasserin oder des
Erblassers.

Besteuerung von Liquidationsgewinnen - TaxInfo - Kanton Bern

Kapitalzahlungen aus Vorsorge (O

Art. 44 StG:

1 Einer separaten Besteuerung unterliegen ohne Berticksichtigung von Sozialabziigen

a Kapitalleistungen aus Vorsorge,

b Zahlungen bei Tod sowie fiir bleibende korperliche und gesundheitliche Nachteile,

2 Flr Ehegatten, die in rechtlich und tatséchlich ungetrennter Ehe leben, sowie fiir verwitwete, gerichtlich
oder tatsachlich getrennt lebende, geschiedene und ledige Steuerpflichtige, die mit Kindern oder unter-
stlitzungsbediirftigen Personen im gleichen Haushalt zusammenleben und deren Unterhalt zur Haupt-
sache bestreiten, betragt die einfache Steuer:

Einfache Steuer in Prozent Zu versteuerndes Einkommen in CHF
0,65 fir die ersten 55'100

0,90 flr die weiteren 55100

1,15 flr die weiteren 110100

1,30 flr die weiteren 110’100

1,50 flr die weiteren 220'200

1,80 flir die weiteren 330'300

1,90 flr die weiteren 550'600

2,00 fiir jedes weitere Einkommen

w

Die einfache Steuer betragt flr alle anderen Steuerpflichtigen:

Einfache Steuer in Prozent Zu versteuerndes Einkommen in CHF
0,65 fir die ersten 27'600

0,85 fir die weiteren 27'600

1,10 flr die weiteren 55'100

1,15 flr die weiteren 55'100

1,30 flr die weiteren 110100

1,60 flr die weiteren 165'200

1,85 flir die weiteren 275'300

1,90 flr die weiteren 550'600

2,00 fiir jedes weitere Einkommen

4 Kapitalleistungen unter 5300 Franken sind steuerfrei. Mehrere Kapitalleistungen des gleichen Jahres
werden fir die Jahressteuer zusammengerechnet. Bereits rechtskraftige Veranlagungen werden von
Amtes wegen erganzt, wenn die kantonale Steuerverwaltung von weiteren Kapitalleistungen im gleichen
Jahr Kenntnis erhalt.

Berufliche Vorsorge - TaxInfo - Kanton Bern
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Gewinne aus Geldspielen D

Art. 45 StG:

' Die Gewinne aus Geldspielen im Sinne des BGS sowie die Gewinne aus Lotterien und Geschicklich-
keitsspielen zur Verkaufsférderung, die nicht dem BGS unterstehen, werden zum festen Satz von zehn
Prozent besteuert, soweit diese Gewinne nicht nach Artikel 29 Absatz 1 Buchstaben m bis p steuerfrei
sind.

2 Restbetrége unter 100 Franken werden nicht beriicksichtigt.

3 Ein sich aus den Ubrigen Einkommensbestandteilen ergebender Verlust wird an den steuerbaren Geld-
spielgewinn des gleichen Steuerjahres angerechnet.

Geldspielgewinne - TaxInfo - Kanton Bern

Vermogenssteuer
(Art. 46 — 66 StG)

Dossier Steuerinformationen, D. Einzelne Steuern, Vermogenssteuer natirlicher Personen

Gegenstand der Vermdgenssteuer

(Art. 46 — 47 StG)

Gegenstand der Steuer bildet das Gesamtvermodgen. Dieses umfasst alle vermdgenswerten Sachen
und Rechte, die der Steuerpflichtige zu Eigentum oder Nutzniessung hat, insbesondere bewegliches

und unbewegliches Vermdgen, riickkaufsfahige Lebens- und Rentenversicherungen sowie das in einen
Geschafts- oder Landwirtschaftsbetrieb investierte Vermdgen.

Ermittlung des steuerbaren Vermogens
(Art. 48 — 63 StG)

Das Bruttovermdgen vermindert um die Schulden ergibt das Reinvermégen. Um das steuerbare Ver-
mdgen zu ermitteln, werden davon noch die Sozialabziige und die Freibetrage abgezogen.

Bewertung des Vermogens

(Art. 20b und 48 — 61 StG)

Gemass StHG und kantonalem Steuerrecht sind die Aktiven grundsatzlich zum Verkehrswert zu bewer-
ten. Fir Versicherungen, Wertpapiere und Grundstiicke konnen andere Bewertungen zur Anwendung

kommen. Das Geschaftsvermogen der steuerpflichtigen Person wird zu dem fiir die Einkommenssteuer
massgeblichen Wert bewertet.

Es bestehen folgende kantonale Besonderheiten:

Photovoltaikanlagen und Solarthermieanlagen

Art. 49 Abs. 6 StG:

8 Photovoltaikanlagen und Solarthermieanlagen werden mit 20 Prozent des Anschaffungswertes bewer-
tet.

Viehhabe &

Art. 51 Abs. 3 StG:
3 Als Buchwert der Viehhabe gilt der Einheitswert (Mittel des Verkehrs- und Nutzwertes).

Unbewegliches Vermdgen

Art. 55 StG:

' Als landwirtschaftlich gelten Grundstlicke, die vorwiegend der landwirtschaftlichen Nutzung dienen und
deren Verkehrswert im Wesentlichen durch diese Nutzung bestimmt wird.
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2 Als forstwirtschaftlich gelten Grundstiicke, die vorwiegend der forstwirtschaftlichen Nutzung dienen und
deren Verkehrswert im Wesentlichen durch diese Nutzung bestimmt wird.

3 Alle Ubrigen Grundstiicke gelten als nichtlandwirtschaftlich.
Art. 56 Abs. 1 und 1a StG:

' Die Bewertung erfolgt

a fuir landwirtschaftliche Grundstliicke und Gewerbe zum Ertragswert nach Massgabe des bauerli-
chen Bodenrechts von Bund und Kanton. Gebaude auf landwirtschaftlichen Grundstlicken, die
nicht zu einem landwirtschaftlichen Gewerbe gehéren, werden nach Buchstabe d bewertet,

b fir Wald zum Ertragswert aufgrund des kapitalisierten nachhaltigen Ertrags,

c fur Wasserkrafte zum Verkehrswert unter Berlicksichtigung ihrer Grésse und Bestandigkeit und
des wirtschaftlichen Nutzens,

d fiir die Ubrigen Grundstlicke und die ihnen gleichgestellten Rechte sowie fir Konzessionen auf-

grund des Verkehrswerts unter Beriicksichtigung von Ertrags- und Realwert, soweit dieses Ge-
setz keine Ausnahme vorsieht; die Festlegung erfolgt massvoll unter Berlcksichtigung der For-
derung der Vorsorge, der Eigentumsbildung und der Belastung durch die Liegenschaftssteuer.

'a Bei den Ubrigen Grundstiicken nach Absatz 1 Buchstabe d werden Photovoltaikanlagen und Solar-
thermieanlagen nicht bewertet.

Art. 57 StG:

1 Ist der amtliche Wert Uberbauter Grundstiicke oder Grundstiicksteile tiefer als derjenige des uniber-
bauten Bodens, gilt Letzterer als amtlicher Wert.

Art. 58 StG:

T Fir unUberbautes Land in der Bauzone ist der amtliche Wert aufgrund des Verkehrswerts unter Be-
ricksichtigung des Erschliessungsgrades massvoll festzusetzen.

2 UnUberbautes Land in der Bauzone ist jedoch entsprechend seiner Nutzung zum Ertragswert zu be-
werten, wenn es

a im Eigentum einer 6ffentlich-rechtlichen Kérperschaft steht,
b eigentumsrechtlich zu einem tatsachlich betriebenen landwirtschaftlichen Gewerbe gehort,
c eigentumsrechtlich zu einem Landwirtschafts- oder Gartnereibetrieb gehért, der eine wirtschaftli-

che Einheit von Land und Gebauden bildet und dessen Ertrag namhaft zum Einkommen der Ei-
gentimerin, des Eigentiimers, der Pachterin oder des Pachters beitragt, auch wenn der Betrieb
nicht als landwirtschaftliches Gewerbe gilt,

d eigentumsrechtlich zu einem nichtlandwirtschaftlichen Gewerbebetrieb gehdrt und fiir diesen not-
wendig ist.

3 Fallt die Voraussetzung flr eine Besteuerung von Bauland zum Ertragswert nach Absatz 2 weg, erfolgt
eine Nachbesteuerung. Sie erfolgt riickwirkend auf den Beginn der Besteuerung zum Ertragswert, jedoch
hdéchstens fiir zehn Jahre. Der Regierungsrat erlasst die nétigen Ausfiihrungsvorschriften.

Art. 59 StG:

' Bei Grundstiicken oder Grundstiicksteilen, die gestiitzt auf 6ffentlich-rechtliche Vorschriften dauernd
nicht iberbaut werden diirfen, gilt entsprechend der Nutzung der Landwert als amtlicher Wert.

Art. 60 StG:

" Uniiberbautes Land ausserhalb der Bauzonen ist grundsétzlich zum Ertragswert zu bewerten.

2 Unlberbautes Land, das als zusatzlicher Umschwung nichtlandwirtschaftlicher Bauten genutzt wird
oder dessen Verkehrswert sich nicht nach der landwirtschaftlichen Nutzung richtet, ist nach dem Land-
wert der jeweiligen Nutzung zu bewerten.

Art. 61 StG:

T Als amtlicher Wert des mit einem Baurecht belasteten Grundstiicks gilt

a bei wiederkehrendem Entgelt der Ertragswert,

b bei einem unentgeltlich oder gegen Einmalleistung eingeraumten Baurecht ein entsprechend her-
abgesetzter Landwert. Liegt das belastete Grundstlick ausserhalb der Bauzone, muss der amtli-
che Wert mindestens dem landwirtschaftlichen Ertragswert entsprechen.
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Steuerberechnung
(Art. 64 — 66 StG)

Sozialabzlge
(Art. 64 StG)

Abzug fir Verheiratete L)

Art. 64 Abs. 1 Bst. a StG:
Vom Reinvermogen kénnen abgezogen werden:
a 18'000 Franken bei rechtlich und tatsachlich ungetrennter Ehe,

Kinderabzug D

Art. 64 Abs. 1 Bst. b StG:
Vom Reinvermdgen kénnen abgezogen werden:

b 18'000 Franken fur jedes Kind, fur das der Abzug nach Artikel 40 Absatz 3 Buchstabe a bean-
sprucht werden kann.

Steuertarif
(Art. 65 StG)

Art. 65 Abs. 1 und 4 StG:
' Die Vermdgenssteuer fiir ein Jahr betragt:

Einfache Steuer (Promille) Zu versteuerndes Vermégen (CHF)
0,0 fiir die ersten 36'000

0,40 flr die weiteren 41'000

0,70 fir die weiteren 139'000

0,80 fir die weiteren 221'000

1,00 flr die weiteren 371'000

1,20 flr die weiteren 551'000

1,30 flr die weiteren 2'369'000

1,35 flr die weiteren 2'575'000

1,25 flr jedes weitere Vermébgen

Steuerfreigrenze
(Art. 65 StG)

Freigrenze L)

Art. 65 Abs. 3 StG:

% Die Vermdgenssteuer wird nicht erhoben, wenn das satzbestimmende Vermdgen kleiner ist als 100'000
Franken.

Hochstbelastung
(Art. 66 StG)

Hochstbelastung L O

Art. 66 StG:

' Fir steuerpflichtige Personen, deren Vermodgenssteuer (Kantons-, Gemeinde- und Kirchensteuern)
25 Prozent des Vermdgensertrags des im Kanton Bern steuerbaren Vermdgens ubersteigt, ermassigt
sich die Vermogenssteuer auf diesen Betrag, héchstens jedoch auf 2,4 Promille des steuerbaren Ver-
mogens.

2Zum Vermdgensertrag im Sinn von Absatz 1 gehéren die Einkiinfte aus beweglichem und aus unbe-
weglichem Vermdgen sowie ein Zins auf dem steuerbaren Geschéaftsvermégen, hdchstens im Ausmass
der Einklinfte aus der selbststdndigen Erwerbstéatigkeit. Der Zinssatz entspricht demjenigen fir die Be-
rechnung des AHV-pflichtigen Erwerbseinkommens.
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3Vom Vermdgensertrag im Sinn von Absatz 1 werden die Kosten der Verwaltung des beweglichen Pri-
vatvermdgens, die Kosten von Grundstiicksunterhalt und -verwaltung sowie die Schuldzinsen der Be-
messungsperiode abgezogen.

4 Bei Ehegatten, die in rechtlich und tatsachlich ungetrennter Ehe leben, berechnet sich die Hochstbe-
lastung auf der Basis des gesamten Vermégens und Vermdgensertrags.

Besteuerung nach dem Aufwand
(Art. 16 StG; VBA)

Es bestehen folgende kantonale Besonderheiten:

Besteuerung nach dem Aufwand (O

Art. 16 Abs. 3 - 8 StG:

3 Die Einkommenssteuer wird nach den jahrlichen, in der Bemessungsperiode im In- und Ausland ent-
standenen Lebenshaltungskosten der steuerpflichtigen Person und der von ihr unterhaltenen Personen,
mindestens aber nach dem hochsten der folgenden Betrage bemessen:

a 400'000 Franken,

b fiir Steuerpflichtige mit eigenem Haushalt: dem Siebenfachen des jahrlichen Mietzinses oder des
Mietwerts nach Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe b,
c fur die Ubrigen Steuerpflichtigen: dem Dreifachen des jahrlichen Pensionspreises fir Unterkunft

und Verpflegung am Ort des Aufenthalts nach Absatz 1 Buchstabe b,

4 Sieht das Bundesgesetz lber die direkte Bundessteuer fiir die Minimalansatze nach Absatz 3 tiefere
Werte vor, finden diese Anwendung.

5> Die Einkommenssteuer wird nach dem ordentlichen Steuertarif (Art. 42 Abs. 1 und 2) berechnet.
8 Der Vermogenssteuer unterliegen die im Kanton Bern gelegenen Grundstiicke.
7 Sie wird nach dem ordentlichen Steuertarif (Art. 65) berechnet.

8 Die Steuer nach dem Aufwand muss mindestens gleich hoch sein wie die Summe der nach den or-
dentlichen Tarifen berechneten Einkommens- und Vermdgenssteuern vom gesamten Bruttobetrag

a des in der Schweiz gelegenen unbeweglichen Vermdgens und von dessen Einklnften,

b der in der Schweiz gelegenen Fahrnis und von deren Einkiinften,

c des in der Schweiz angelegten beweglichen Kapitalvermdgens, einschliesslich der grundpfand-
lich gesicherten Forderungen, und von dessen Einkinften,

d der in der Schweiz verwerteten Urheberrechte, Patente und ahnlichen Rechte und von deren
Einklnften,

e der Ruhegehalter, Renten und Pensionen, die aus schweizerischen Quellen fliessen,

f der Einkilnfte, fir die die steuerpflichtige Person aufgrund eines von der Schweiz abgeschlosse-

nen Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung ganzliche oder teilweise Entlastung
von auslandischen Steuern beansprucht.
9 Der Regierungsrat erlasst die zur Erhebung der Steuer nach dem Aufwand erforderlichen Vorschriften.
Er kann eine von Absatz 3 abweichende Steuerbemessung und Steuerberechnung vorsehen, wenn dies
erforderlich ist, um den in Absatz 1 erwahnten steuerpflichtigen Personen die Entlastung von den Steu-
ern eines auslandischen Staates zu ermdglichen, mit dem die Schweiz ein Abkommen zur Vermeidung
der Doppelbesteuerung abgeschlossen hat.

Besteuerung nach dem Aufwand - TaxInfo - Kanton Bern

Jahrliches Vielfaches
(Art. 2 — 3 StG)

Dossier Steuerinformationen, E. Steuerbegriffe, Steuersatz und Steuerfuss

Art. 2 Abs. 1 - 3 Bst. a, 3aund 4, 3 Abs. 1 StG:

"Das Gesetz bestimmt fiir alle Steuern die einfache Steuer.

2 Die Steueranlage ist ein Vielfaches der einfachen Steuer.

3 Die Steueranlage wird fiir die Berechnung aller Steuern angewendet, mit Ausnahme
a der Einkommenssteuer auf Geldspielgewinnen
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%a Sje ist fur alle betroffenen Steuern gleich. Fir die Gewinn- und Kapitalsteuern der juristischen Perso-
nen kann eine um hochstens 20 Prozent abweichende Steueranlage beschlossen werden.

4Der Beschluss Uber die Steueranlage unterliegt der fakultativen Volksabstimmung, sofern sie 3,26 tiber-
steigt.
Art. 3 Abs. 1 StG:

" Der Grosse Rat setzt die Steueranlage jéahrlich zusammen mit dem Beschluss tiber den Voranschlag
fest.

Kalte Progression
(Art. 3 StG)

Dossier Steuerinformationen, E. Steuerbegriffe, Kalte Progression

Landesindex der Konsumentenpreise
Einkommenssteuer & / Vermdgenssteuer D

Art. 3 Abs. 1, 3 und 4 StG:

" Der Grosse Rat setzt die Steueranlage jéahrlich zusammen mit dem Beschluss (iber den Voranschlag
fest.

3 Er passt die frankenmassig festgelegten Tarifstufen, Sozialabziige und Steuerfreibetrage durch Dekret
ganz oder teilweise, aber im gleichen Ausmass dem veranderten Geldwert an, wenn sich der Landesin-
dex der Konsumentenpreise um mindestens drei Prozent verandert hat. Fiir den erstmaligen Ausgleich
ist vom Landesindex der Konsumentenpreise vom Dezember 2000 auszugehen, spater vom Landesin-
dex des vorletzten Dezembers vor Inkraftireten der Anpassung. Restbetrage von 50 Franken und mehr
beim Einkommen und 500 Franken und mehr beim Vermogen sind auf 100 bzw. 1000 Franken aufzu-
runden. Andere Restbetrage werden nicht mitgezahit.

4 Die Tarifstufen in den Artikeln 42 und 44 werden durch den Regierungsrat jahrlich an den veranderten
Geldwert angepasst. Im Ubrigen gilt Absatz 3 sinngemass.

Steuererleichterung
(Art. 18 StG)

Art. 18 StG:

" Der Regierungsrat kann nach Anhérung der beteiligten Gemeinden einem Unternehmen fir hochstens
zehn Jahre eine Steuererleichterung gewahren,

a wenn die Griindung oder das Heranziehen des Unternehmens im Interesse der bernischen Volks-
wirtschaft liegt,

b wenn die Verlegung des Unternehmens aus Griinden der Orts- oder Regionalplanung erwiinscht
ist, oder

c wenn dadurch die im Interesse der bernischen Volkswirtschaft liegende Umstrukturierung von

Unternehmen in betrieblicher, produktions- oder absatzméassiger Hinsicht erleichtert wird.
2Der Regierungsrat setzt die Steuererleichterung und ihre Bedingungen fest.

»Er knlpft die Steuererleichterung an eine Fortfihrung der Aktivitdten im Kanton Bern im Sinne einer
Standortgarantie.

:Die Steuererleichterung ist auf den Zeitpunkt der Gewahrung widerruflich, wenn die Bedingungen nicht
eingehalten werden.

« Steuerabkommen, die dem Gesetz widersprechen, sind nichtig.
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Besteuerung der juristischen Personen

Dossier Steuerinformationen, D. Einzelne Steuern, Besteuerung der juristischen Personen

Art. 1 Abs. 1 Bst. b StG:

" Der Kanton Bern und seine Gemeinden erheben nach Massgabe dieses Gesetzes die folgenden direk-
ten Steuern:

b eine Gewinn- und Kapitalsteuer von den juristischen Personen,

STEUERREFORM UND AHV-FINANZIERUNG (STAF): Uberblick iber die kantonale Umsetzung (O
Umsetzung der STAF im Kanton Bern - TaxInfo - Kanton Bern

Gewinnsteuer
(Art. 85 — 101 StG)

Ermittlung des steuerbaren Reingewinns
(Art. 85 — 94a StG)

Zur Ermittlung des steuerbaren Reingewinns werden dem Saldo der Erfolgsrechnung der geschéfts-
massig nicht begriindete Aufwand, nicht gutgeschriebene Ertrage, Kapital-, Liquidations- und Aufwer-
tungsgewinne sowie die Zinsen auf verdecktem Eigenkapital hinzugerechnet. Geschaftsmassig begriin-
deter Aufwand und allfallige Verluste aus den sieben der Steuerperiode vorangegangenen Geschafts-
jahren kdnnen abgezogen werden.

Bei den Vereinen werden Mitgliederbeitrage nicht zum steuerbaren Gewinn gerechnet, Aufwendungen
zur Erzielung der steuerbaren Ertrdge kbnnen abgezogen werden, weitere Aufwendungen nur insoweit,
als sie die Mitgliederbeitrage Ubersteigen.

Die Einlagen in das Vermdgen von Stiftungen werden nicht zum steuerbaren Gewinn gerechnet.

Die kollektiven Kapitalanlagen mit direktem Grundbesitz unterliegen der Gewinnsteuer fiir den Ertrag
aus diesem.

Es bestehen folgende kantonale Besonderheiten:

Patente und vergleichbare Rechte (O

Art. 85b Abs. 1 und 3 StG:

" Der Reingewinn aus Patenten und vergleichbaren Rechten wird auf Antrag der steuerpflichtigen Person
im Verhaltnis des qualifizierenden Forschungs- und Entwicklungsaufwands zum gesamten Forschungs-
und Entwicklungsaufwand pro Patent oder vergleichbares Recht (Nexusquotient) mit einer Ermassigung
von 90 Prozent in die Berechnung des steuerbaren Reingewinns einbezogen.

2 Der Reingewinn aus Patenten und vergleichbaren Rechten, die in Produkten enthalten sind, ermittelt
sich, indem der Reingewinn aus diesen Produkten jeweils um sechs Prozent der diesen Produkten zu-
gewiesenen Kosten sowie um das Markenentgelt vermindert wird.

3 Wird der Reingewinn aus Patenten und vergleichbaren Rechten erstmals ermassigt besteuert (Boxen-
eintritt), werden der in vergangenen Steuerperioden bereits beriicksichtigte Forschungs- und Entwick-
lungsaufwand sowie ein allfalliger Abzug nach Artikel 90 Absatz 3 im Umfang von 70 Prozent gesondert
besteuert. Der Steuersatz zur Berechnung der einfachen Steuer betragt 0,5 Prozent.

Freiwillige Leistungen von Geld

Art. 90 Abs. 1 Bst. c und Abs. 1a StG:
1 Zum geschéftsmassig begriindeten Aufwand gehdren auch:
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c die freiwilligen Leistungen von Geld und anderen Vermdgenswerten bis zu 20 Prozent des Rein-
gewinns an juristische Personen mit Sitz in der Schweiz, die im Hinblick auf 6ffentliche oder auf
ausschliesslich gemeinnitzige Zwecke von der Steuerpflicht befreit sind; ebenso abzugsfahig
sind freiwillige Leistungen an Bund, Kanton, Gemeinden und deren Anstalten (Art. 83 Abs. 1 Bst.
a bis d),

aBei der Bestimmung des Reingewinns nach Absatz 1 Buchstabe ¢ werden die Artikel 85 Absatz 3, 85b

und 90 Absatz 3 nicht beriicksichtigt.

Uberabzug von Forschungs- und Entwicklungsaufwand (O

Art. 90 Abs. 3 StG:

3 Der Forschungs- und Entwicklungsaufwand, welcher der steuerpflichtigen Person direkt oder durch
Dritte im Inland indirekt entstanden ist, wird auf Antrag um 50 Prozent iber den geschaftsmassig be-
griindeten Forschungs- und Entwicklungsaufwand hinaus zum Abzug zugelassen.

Entlastungsbegrenzung &

Art. 90a Abs. 1 StG:

' Die gesamte steuerliche Ermassigung nach Artikel 85b Absatze 1 und 2 und Artikel 90 Absatze 3 bis 7
darf nicht hdher sein als 70 Prozent des steuerbaren Gewinns vor Verlustverrechnung, wobei der Netto-
beteiligungsertrag nach Artikel 97 ausgeklammert wird, und vor Abzug der vorgenommenen Ermassi-
gungen.

Verluste aus der Verausserung von Grundstiicken aus dem Geschaftsvermdgen

Art. 90a Abs. 1 StG:

4Verluste aus der Verausserung von Grundstlicken, die zum Geschaftsvermdgen gehoren, sind abzieh-
bar, soweit eine Verrechnung mit Grundstiickgewinnen nicht mdglich ist.

Verlustvortrag bei juristischen Personen - TaxInfo - Kanton Bern

Ideelle Zwecke &

Art. 94a StG:

T Gewinne von juristischen Personen mit ideellen Zwecken werden nicht besteuert, sofern sie hdchstens
20'800 Franken betragen und ausschliesslich und unwiderruflich diesen Zwecken gewidmet sind.

Freigrenzen bei juristischen Personen mit ideellen Zwecken - TaxInfo - Kanton Bern

Steuerberechnung
(Art. 95— 101 StG)

Tarif fir Kapitalgesellschaften und Genossenschaften D

Art. 95 Abs. 1 StG:
' Die einfache Steuer fiir die Gewinnsteuer betragt

a 1,55 Prozent auf 20 Prozent des steuerbaren Reingewinnes, mindestens jedoch auf 11'100 Fran-
ken,

b 3,1 Prozent auf den weiteren 55'700 Franken,

c 4,6 Prozent auf dem ubrigen Reingewinn.

Vereine, Stiftungen und Ubrige juristische Personen D

Art. 100 StG:

' Die einfache Steuer der Vereine, Stiftungen und (brigen juristischen Personen betragt zwei Prozent
des Reingewinns.

2 Gewinne unter 20'800 Franken werden nicht besteuert.

Kollektive Kapitalanlagen (O

Art. 101 StG:

' Die Gewinnsteuer der kollektiven Kapitalanlagen mit direktem Grundbesitz wird nach dem Tarif flr
Kapitalgesellschaften und Genossenschaften berechnet.
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Kapitalsteuer
(Art. 102 — 111 StG)

Gegenstand der Kapitalsteuer ist das Eigenkapital. Bei Kapitalgesellschaften und Genossenschaften
umfasst das steuerbare Eigenkapital das einbezahlte Aktien-, Grund- oder Stammkapital, die offenen
Reserven, die aus versteuertem Gewinn gebildeten stillen Reserven und das verdeckte Eigenkapital.

Bei Vereinen, Stiftungen und dbrigen juristischen Personen besteht das Eigenkapital aus dem Reinver-
mdgen, wie es nach den Bestimmungen fir die natlirlichen Personen bewertet wird.

Es bestehen folgende kantonale Besonderheiten:

Steuerberechnung
(Art. 106 StG)

Kapitalgesellschaften und Genossenschaften D

Art. 106 Abs. 1 und 4 StG:
' Die einfache Steuer der Kapitalsteuer betragt 0,05 Promille.
4 Die Gewinnsteuer wird an die Kapitalsteuer angerechnet.

Vereine, Stiftungen und Ubrige juristischen Personen D

Art. 106 Abs. 1, 2 und 4 StG:

' Die einfache Steuer der Kapitalsteuer betragt 0,05 Promille.

2 Die Besteuerung der Vereine, Stiftungen und (ibrigen juristischen Personen beginnt bei einem Eigen-
kapital von 80'000 Franken.

4 Die Gewinnsteuer wird an die Kapitalsteuer angerechnet.

Ubergangsbestimmungen betreffend Holding- und Domizil-

gesellschaften
(Art. T7-1 StG)

Ubergangsbestimmungen der Anderung vom 09.03.2020 D

Art. T7-1 StG (Art. 98 und 99):

" Wurden juristische Personen nach den Artikeln 98 und 99 besteuert, so werden die bei Ende dieser
Besteuerung bestehenden stillen Reserven einschliesslich des selbst geschaffenen Mehrwerts, soweit
diese bisher nicht steuerbar gewesen waren, im Falle ihrer Realisation innert den nachsten funf Jahren
gesondert besteuert. Der Steuersatz zur Berechnung der einfachen Steuer fir die Gewinnsteuer betragt
0,5 Prozent.

2Die Hohe der von der juristischen Person geltend gemachten stillen Reserven einschliesslich des selbst
geschaffenen Mehrwerts wird von der Steuerverwaltung durch Verfigung festgesetzt.

3 Abschreibungen auf stillen Reserven einschliesslich des selbst geschaffenen Mehrwerts, die bei Ende
der Besteuerung nach den Artikeln 98 und 99 aufgedeckt wurden, werden in die Berechnung der Ent-
lastungsbegrenzung nach Artikel 90a einbezogen.

4 Fir Personen, die nach Artikel 7 Absatz 2 und Artikel 79 Absatz 2 besteuert wurden, gelten die Absétze
1 bis 3 sinngemass.

Statuswechsel per 2020 - TaxInfo - Kanton Bern
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Kantonsblatt Bern Juristische Personen

Jahrliches Vielfaches
(Art. 2 — 3 StG)

Dossier Steuerinformationen, E. Steuerbegriffe, Steuersatz und Steuerfuss

Art. 2 Abs. 1 - 3 Bst. a, 3a - 4 und Art. 3 Abs. 1 StG:

" Das Gesetz bestimmt fiir alle Steuern die einfache Steuer.

2 Die Steueranlage ist ein Vielfaches der einfachen Steuer.

% Die Steueranlage wird fiir die Berechnung aller Steuern angewendet, mit Ausnahme
a der Einkommenssteuer auf Geldspielgewinnen,

%a Sje ist fur alle betroffenen Steuern gleich. Fir die Gewinn- und Kapitalsteuern der juristischen Perso-
nen kann eine um hdchstens 20 Prozent abweichende Steueranlage beschlossen werden.

4 Der Beschluss ber die Steueranlage unterliegt der fakultativen Volksabstimmung, sofern sie 3,26
Ubersteigt.

Art. 3 Abs. 1 StG:

"Der Grosse Rat setzt die Steueranlage jahrlich zusammen mit dem Beschluss (iber den Voranschlag
fest.

Steuererleichterungen
(Art. 84 StG; SBV)

Steuererleichterungen <&
Art. 84 StG:

" Der Regierungsrat kann nach Anhérung der beteiligten Gemeinden einem Unternehmen flr hochstens
zehn Jahre eine Steuererleichterung gewéahren,

a wenn die Griindung oder das Heranziehen des Unternehmens im Interesse der bernischen Volks-
wirtschaft liegt,

b wenn die Verlegung des Unternehmens aus Griinden der Orts- oder Regionalplanung erwiunscht
ist,

c wenn dadurch die im Interesse der bernischen Volkswirtschaft liegende Umstrukturierung von

Unternehmen in betrieblicher, produktions- oder absatzmassiger Hinsicht erleichtert wird.
2 Der Regierungsrat setzt die Steuererleichterung und inre Bedingungen fest.

2AEr knipft die Steuererleichterung an eine Fortfiihrung der Aktivitaten im Kanton Bern im Sinne einer
Standortgarantie.

% Die Steuererleichterung ist auf den Zeitpunkt der Gewahrung widerruflich, wenn die Bedingungen nicht
eingehalten werden.

4 Steuerabkommen, die dem Gesetz widersprechen, sind nichtig.
Steuererleichterungen
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https://www.estv2.admin.ch/stp/ds/e-steuersatz-steuerfuss-de.pdf
https://www.sv.fin.be.ch/de/start/themen/steuern-berechnen/steueranlagen.html
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Kantonsblatt Bern Grundstickgewinnsteuer

Grundstuckgewinnsteuer

(Art. 126 — 148 StG)

Dossier Steuerinformationen, D. Einzelne Steuern, Besteuerung der Grundstlickgewinne

Art. 1 Abs. 1 Bst. ¢ StG:

"Der Kanton Bern und seine Gemeinden erheben nach Massgabe dieses Gesetzes die folgenden direk-
ten Steuern:
c eine Grundstlickgewinnsteuer,

Es bestehen folgende kantonale Besonderheiten:
Besteuerung der Grundstiickgewinne, Steuerhoheit und Berechnung der Grundstlickgewinnsteuer D

Gegenstand der Steuer

Art. 128 StG:

" Der Grundstlickgewinnsteuer unterliegen Gewinne aus der Verdusserung eines Grundstiicks oder ei-
ner Wasserkraft, von Teilen davon sowie von Rechten an solchen.

2 Gewinne unter 5300 Franken sind steuerfrei.

Grundstuckgewinn

Art. 137 StG:
" Der Unterschied zwischen dem Erlds und den Anlagekosten (Erwerbspreis zuziglich Aufwendungen)
ergibt den Rohgewinn.

2 Der um den Besitzesdauerabzug und die Verlustanrechnung verminderte Rohgewinn ergibt den steu-
erbaren Grundstiickgewinn.

Verlustanrechnung

Art. 143 Abs. 1 und 2 StG:

' Vom steuerbaren Grundstiickgewinn werden die Verluste abgezogen, die die steuerpflichtige Person
im gleichen, im vorangegangenen oder im nachfolgenden Kalenderjahr bei der Verdusserung von
Grundstiicken oder Wasserkraften und aus der Einrdumung von Rechten an solchen erleidet oder erlit-
ten hat, sofern fur die betreffenden Geschafte die subjektive Steuerpflicht im Kanton Bern gegeben war.
Verluste unter 5300 Franken werden nicht angerechnet.

2 Schliesst das Geschéftsjahr einer buchfiihrenden, steuerpflichtigen Person in der Bemessungsperiode,
in der ein Grundstilickgewinn auf einem zum Geschaftsvermdgen gehdrenden Grundstlick erzielt wurde,
mit einem Verlust ab, so kann dieser vom betreffenden steuerbaren Grundstliickgewinn abgezogen wer-
den.

Besitzesdauerabzug

Art. 144 Abs. 1StG:

" Hatte die steuerpflichtige Person das verausserte Grundstiick wahrend mindestens fiinf Jahren zu Ei-
gentum, so ermassigt sich der Grundstiuckgewinn um je zwei Prozent fur jedes ganze Jahr seit dem
Erwerb, hochstens aber um 70 Prozent.

Zusammenrechnung

Art. 145 Abs. 2 StG:

2 Fiir die Besteuerung werden alle wahrend eines Kalenderjahres erzielten Grundstiickgewinne von min-
destens 5300 Franken zusammengerechnet.
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Kantonsblatt Bern Grundstickgewinnsteuer

Steuerberechnung
(Art. 146 — 148 StG)
Tarif &
Art. 146 StG:
' Die einfache Steuer fuir Grundstiickgewinne berechnet sich nach folgenden Einheitsansatzen:
Einheitsansatz Zu versteuernder Gewinn
(Prozent) (CHF)
1,44 fir die ersten 2800
2,40 fir die nachsten 2800
4,08 fir die nachsten 8200
4,92 fir die nachsten 13'400
6,41 fir die nachsten 26'800
7,26 fir die nachsten 80'400
7,81 fir die nachsten 201100

8,10 fir die weiteren Gewinne

Zuschlag (O

Art. 147 StG:

' Betragt die Besitzesdauer nach Artikel 144 weniger als fiinf Jahre, so erhoht sich die Steuer bei einer
Besitzesdauer

von weniger als 1 Jahr um: 70 Prozent
von 1 bis weniger als 2 Jahren um: 50 Prozent
von 2 bis weniger als 3 Jahren um: 35 Prozent
von 3 bis weniger als 4 Jahren um: 20 Prozent
von 4 bis weniger als 5 Jahren um: 10 Prozent.
Dieser Zuschlag wird nicht erhoben,
wenn das Grundstiick im Zuge einer Erbschaftsliquidation verdussert wird,
wenn die verkaufende Person aus persénlichen Griinden zu einem Verkauf gezwungen war oder

c wenn die verkaufende Person nachweist, dass Umsténde vorliegen, die jede spekulative Absicht
ausschliessen.

MDD QO T O

T o

Jahrliches Vielfaches
(Art. 2 — 3 StG)

Dossier Steuerinformationen, E. Steuerbegriffe, Steuersatz und Steuerfuss

Art. 2 Abs. 1 - 3 Bst. a und Abs. 4, 2a Abs. 1 und 4, 3 Abs. 1 StG:

" Das Gesetz bestimmt fiir alle Steuern die einfache Steuer.

2 Die Steueranlage ist ein Vielfaches der einfachen Steuer.

3 Die Steueranlage wird fiir die Berechnung aller Steuern angewendet, mit Ausnahme
a der Einkommenssteuer auf Geldspielgewinnen

3a Sie ist fur alle betroffenen Steuern gleich. Fiir die Gewinn- und Kapitalsteuern der juristischen Perso-
nen kann eine um héchstens 20 Prozent abweichende Steueranlage beschlossen werden.

4Der Beschluss lber die Steueranlage unterliegt der fakultativen Volksabstimmung, sofern sie 3,26 (iber-
steigt.

Art. 3 Abs. 1 StG:

" Der Grosse Rat setzt die Steueranlage jéahrlich zusammen mit dem Beschluss tiber den Voranschlag
fest.

Kantonale Steuerverwaltung Bern > Grundstiickgewinnsteuer
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https://www.belogin.directories.be.ch/taxme-vagg/onlinesimgrunddaten
https://www.estv2.admin.ch/stp/sm/grundstueckgewinnsteuer-de-fr.pdf
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Kantonsblatt Bern Gemeinden und Kirchgemeinden

Steuern in den Gemeinden und Kirchgemeinden

Dossier Steuerinformationen, D. Einzelne Steuern, Kirchensteuern
Dossier Steuerinformationen, E. Steuerbegriffe, Steuersatz und Steuerfuss
Dossier Steuerinformationen, D. Einzelne Steuern, Besteuerung der Grundstlickgewinne

Einkommens- und Vermogenssteuern, Gewinn- und Kapital-

steuern sowie Grundstiickgewinnsteuer in den Gemeinden
(Art. 1, 2a, 247, 249, 250 und 256 StG)

Art. 1 Abs. 1 Bst. a - ¢ StG:

" Der Kanton Bern und seine Gemeinden erheben nach Massgabe dieses Gesetzes die folgenden di-
rekten Steuern:

a eine Einkommens- und Vermdgenssteuer von den natirlichen Personen,
b eine Gewinn- und Kapitalsteuer von den juristischen Personen,
c eine Grundstlickgewinnsteuer,

Art. 2a Abs. 3 StG:

3 Der Anteil der Gemeinde am Total der fakturierten Gewinnsteuern samtlicher Gemeinden wird mit 100
Prozent, die Héhe des Anteils der Gewinn- und Kapitalsteuern am Gesamtsteuerertrag in der Gemeinde
mit 25 Prozent gewichtet.

Art. 247 Abs. 1 StG:

' Die Einwohnergemeinden, die gemischten Gemeinden und deren Unterabteilungen kénnen Gemein-
desteuern erheben.

Art. 249 Abs. 1 Bst. a — ¢ StG:
T Aufgrund der Steuerpflicht fir die Kantonssteuern werden als Gemeindesteuern erhoben

a eine Einkommens- und Vermdgenssteuer von den natirlichen Personen,
b eine Gewinn- und Kapitalsteuer von den juristischen Personen,
c eine Grundstlickgewinnsteuer,

Besteuerung der Grundsttickgewinne, Steuerhoheit und Berechnung der Grundstlickgewinnsteuer (O

Art. 250 Abs. 1, 2 Bst. a und Abs. 3 StG:

' Die Tarife, die Steuerfaktoren sowie allfallige Steuererleichterungen fiir die Kantonssteuern gelten auch
fur die Gemeindesteuern.

2 Die Steueranlage ist ein Vielfaches der einfachen Steuer. Sie findet Anwendung fir die Berechnung
aller Steuern mit Ausnahme

a der Einkommenssteuer auf Geldspielgewinnen,

3 Die Gemeinde setzt die Steueranlage zusammen mit dem Beschluss (iber das Budget jahrlich fest. Die

Steueranlage ist fiir alle betroffenen Steuern gleich. Fiir die Gewinn- und Kapitalsteuern der juristischen
Personen kann eine um héchstens 20 Prozent abweichende Steueranlage beschlossen werden.

Art. 256 Abs. 2 StG:

2 Grundsttickverluste (Art. 143) werden von den in der gleichen Gemeinde veranlagten Gewinnen abge-
zogen. Ein allenfalls noch verbleibender Verlust wird von den Gewinnen, fir welche die steuerpflichtige
Person in andern bernischen Gemeinden veranlagt worden ist, im Verhaltnis der Reingewinne abgezo-
gen. Die Anrechnung von Betriebsverlusten (Art. 143 Abs. 2) findet sinngeméass Anwendung.

Art. 143 Abs. 2 StG:

2 Schliesst das Geschéftsjahr einer buchfiihrenden, steuerpflichtigen Person in der Bemessungsperiode,
in der ein Grundstilickgewinn auf einem zum Geschaftsvermdgen gehdrenden Grundstlick erzielt wurde,
mit einem Verlust ab, so kann dieser vom betreffenden steuerbaren Grundstliickgewinn abgezogen wer-
den.
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Kantonsblatt Bern Gemeinden und Kirchgemeinden

Fakultative Liegenschaftssteuer in den Gemeinden
(Art. 258 und 261 StG)

Art. 258 StG:
' Die Gemeinde kann auf den amtlichen Werten eine Liegenschaftssteuer erheben.

Art. 261 Abs. 1 und 2 StG:

" Der Satz der Liegenschaftssteuer wird zusammen mit dem Beschluss lber das Budget jahrlich festge-
setzt.

2 Der Steuersatz betragt hchstens 1,5 Promille des amtlichen Wertes.

Einkommens- und Vermogenssteuern, Gewinn- und Kapital-
steuern sowie Grundstuckgewinnsteuer in den Kirchgemein-

den
(Art. 2a und 66 StG; 1, 1a, 10 — 12 KStG)

Art. 1 KStG:

" Die Kirchgemeinden erheben Steuern auf Einkommen und Vermégen der natirlichen Personen, auf
Gewinn und Kapital juristischer Personen, auf Vermégensgewinnen sowie nach Massgabe der Steuer-
gesetzgebung eine Quellensteuer flr bestimmte naturliche und juristische Personen.

Art. 1a KStG:

" Die Ertrage aus den Kirchensteuern der juristischen Personen diirfen nicht fiir kultische Zwecke ver-
wendet werden.

Art. 10 KStG:

' Die steuerbaren Einkommen und Vermdgen naturlicher Personen, Gewinne und Kapital der juristischen
Personen sowie die Grundstliickgewinne natirlicher und juristischer Personen bemessen sich aus-
schliesslich nach dem Steuergesetz.

2 Die sich daraus ergebenden Steuerfaktoren und allfallige Steuererleichterungen gelten auch fiir die
Kirchensteuer.

Art. 11 Abs. 1 und 2 KStG:

" Far die Kirchensteuern gelten die fiir die Kantonssteuern festgesetzten Einheitssatze, die mit der Steu-
eranlage multipliziert werden.

2 Die Kirchensteuer auf Geldspielgewinnen betragt acht Prozent der vom Kanton erhobenen Einkom-
menssteuer auf diesen Gewinnen.

Art. 12 KStG:

' Die Steueranlage wird alljahrlich in einem Bruchteil der einfachen Steuer festgesetzt.

2 Die Steueranlage wird von der Kirchgemeinde zusammen mit der Abstimmung (iber das Budget fest-
gesetzt.

% Die Kirchensteuer der juristischen Personen wird zum gewogenen Mittel der Steueranlagen der be-
troffenen Kirchgemeinden erhoben.

Hoéchstbelastung (O

Art. 66 Abs. 1 StG:

' Fir steuerpflichtige Personen, deren Vermdgenssteuer (Kantons-, Gemeinde- und Kirchensteu-
ern) 25 Prozent des Vermdgensertrags des im Kanton Bern steuerbaren Vermdgens ubersteigt,
ermassigt sich die Vermdgenssteuer auf diesen Betrag, hochstens jedoch auf 2,4 Promille des
steuerbaren Vermdgens.
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Kantonsblatt Bern Kontakt Kantonale Steuerverwaltung

Kontakt Kantonale Steuerverwaltung

Steuerverwaltung des Kantons Bern
Brinnenstrasse 66
CH-3018 Bern

Kontaktformular
Tel. +41 31 633 60 01

Fax +41 31 634 50 00
www.be.ch/steuern

28


https://www.sv.fin.be.ch/sv_fin/de/index/navi/index/organisation/kontaktformular.html
tel:+41%2061%20267%2046%2046
http://www.be.ch/steuern

	Gesetzliche Grundlagen
	Besteuerung der natürlichen Personen
	Einkommenssteuer
	Einkünfte
	Steuerfreie Einkünfte
	Ermittlung des Reineinkommens
	Abzüge
	Aufwendungen
	Allgemeine Abzüge
	Weitere allgemeine Abzüge


	Ermittlung des steuerbaren Einkommens
	Sozialabzüge

	Steuerberechnung
	Steuertarif


	Vermögenssteuer
	Gegenstand der Vermögenssteuer
	Ermittlung des steuerbaren Vermögens
	Bewertung des Vermögens
	Steuerberechnung
	Sozialabzüge
	Steuertarif
	Steuerfreigrenze
	Höchstbelastung


	Besteuerung nach dem Aufwand
	Jährliches Vielfaches
	Kalte Progression
	Steuererleichterung

	Besteuerung der juristischen Personen
	Gewinnsteuer
	Ermittlung des steuerbaren Reingewinns
	Steuerberechnung

	Kapitalsteuer
	Steuerberechnung

	Übergangsbestimmungen betreffend Holding- und Domizil-gesellschaften
	Jährliches Vielfaches
	Steuererleichterungen

	Grundstückgewinnsteuer
	Steuerberechnung
	Jährliches Vielfaches

	Steuern in den Gemeinden und Kirchgemeinden
	Einkommens- und Vermögenssteuern, Gewinn- und Kapital­steuern sowie Grundstückgewinnsteuer in den Gemeinden
	Fakultative Liegenschaftssteuer in den Gemeinden
	Einkommens- und Vermögenssteuern, Gewinn- und Kapital­steuern sowie Grundstückgewinnsteuer in den Kirchgemein­den

	Kontakt Kantonale Steuerverwaltung

